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Leistungen für Pflegepersonen  

Pflegepersonen         

Als „Pflegepersonen“ gelten Personen, die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen 
mindestens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der 
Woche, in dessen häuslicher Umgebung pflegen und versorgen. Für diese freiwilligen Helfer 
ist es wichtig und unerlässlich, dass sie zum einen sozial abgesichert sind und zum anderen 
ihre Leistung auch honoriert wird. Mit den nachfolgenden Hilfen leistet die SECURVITA   
Pflegeversicherung hierzu einen wesentlichen Beitrag. 
 
Rentenversicherung 

Die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt Beiträge zur Rentenversicherung für Personen, die 
einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegen. Voraussetzung: Sie tun dies 
wenigstens zehn Stunden pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage. 
 
Wer Pflegebedürftige betreut oder Angehörigen und Freunden ein Verbleiben in den eigenen 
vier Wänden ermöglicht, muss unter Umständen ganz oder zumindest teilweise auf eine Be-
rufstätigkeit verzichten. Das heißt, die Pflegeperson kann nur eingeschränkt etwas für die 
eigene Altersvorsorge tun. Die SECURVITA Pflegekasse zahlt deshalb für Pflegepersonen 
Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie vor 
Beginn der   Pflegetätigkeit berufstätig waren. 
 
Hinweis: Wird neben der Pflegetätigkeit noch eine Berufstätigkeit von mehr als 30 Wochen-
stunden ausgeübt, werden für die Pflegepersonen keine Rentenversicherungsbeiträge ge-
zahlt. 
 
Grundlage für die Berechnung der Rentenversicherungsbeiträge ist die Bezugsgröße. Die 
beitragspflichtigen Einnahmen werden nach einem Prozentsatz der monatlichen Bezugsgrö-
ße festgestellt. Dieser ist vom Pflegegrad und der beanspruchten Leistung abhängig. Die fol-
gende Tabelle stellt die jeweilige Höhe der Rentenversicherungsbeiträge im Überblick dar: 
 

Monatliche 
Beiträge 
2024 

Geldleistung Kombileistung Sachleistung 

West Ost West Ost West Ost 

Pflegegrad 2 177,53 € 174,01 €  150,90 €   147,91 €   124,27 €   121,81 €  

Pflegegrad 3 282,73 € 277,13 € 240,32 €  235,56 €  197,91 € 193,99 € 

Pflegegrad 4 460,26 € 451,14 € 391,22 € 383,47 € 322,18 € 315,80 € 

Pflegegrad 5 657,51 € 644,49 € 558,88 € 547,82 € 460,26 € 451,14 € 

 



  

  

 

Arbeitslosenversicherung               

Während der pflegerischen Tätigkeit sind Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen mit 
mindestens Pflegegrad 2 pflegen und unmittelbar vor Beginn der Pflegetätigkeit versiche-
rungspflichtig waren, nach dem Recht der Arbeitsförderung versichert. Die Pflegeperson darf 
in der Arbeitslosenversicherung jedoch nicht bereits nach anderen Voraussetzungen ver-
sicherungspflichtig sein. 
 
Gesetzliche Unfallversicherung 

Neben der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind die Pflegepersonen bei allen Pflege-
tätigkeiten automatisch unfallversichert, auch wenn die Pflegetätigkeit an weniger als zehn 
Stunden an zwei Tagen in der Woche ausgeübt wird. Damit wird bei Pflegepersonen, die  
einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegen, wie bei Arbeitnehmern ge-
währleistet, dass bei Unfällen im Zusammenhang mit ihrer Pflegetätigkeit und auch bei der 
Fahrt von und zu den Pflegebedürftigen abgesichert sind. Im Falle eines Unfalls muss dieser 
innerhalb von drei Tagen beim zuständigen Unfallversicherungsträger gemeldet werden.  
Zuständig ist immer die Unfallkasse der Gemeinde, in der die Pflege geleistet wird. Die  
Unfallversicherung ist kostenfrei. Eine gesonderte Anmeldung bei der Unfallversicherung ist 
nicht erforderlich. 
 
Pflegeunterstützungsgeld 

Wenn ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig wird, muss schnell gehandelt werden. Hierzu 
steht den Angehörigen der Pflegebedürftigen das Pflegeunterstützungsgeld zur Verfügung. 
Es stellt für einen begrenzten Zeitraum von maximal zehn Arbeitstagen je Kalenderjahr einen 
Einkommensausgleich dar, der unter folgenden Voraussetzungen in Anspruch genommen 
werden kann:  

 Entgeltausfall 

 Auszubildender, Arbeitnehmer und Teilzeitkraft 

 Angehörige der Eltern, Groß- und Schwiegereltern, Ehegatten, Lebenspartner in  
einer eheähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Kinder und Enkelkinder  

 
Das Pflegeunterstützungsgeld beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. 
Wenn der Antragsteller in den vergangenen zwölf Monaten vor der Freistellung eine Einmal-
zahlung wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld erhalten hat, beträgt das Pflegeunterstützungs-
geld 100 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. Allerdings werden nicht mehr als 
120,75 Euro (brutto) je freigestelltem Arbeitstag gezahlt. 
 
Vom Pflegeunterstützungsgeld werden noch Beiträge zur Renten-, Kranken- und Arbeitslo-
senversicherung abgezogen und abgeführt. Das Pflegeunterstützungsgeld wird nach Kalen-
dertagen berechnet. Die maximale Anspruchsdauer von zehn Arbeitstagen gilt für Vollzeit-
kräfte wie für Teilzeitbeschäftigte. Der Antrag auf Pflegeunterstützungsgeld muss unverzüg-
lich – spätestens am ersten Tag der Freistellung – gestellt werden. Der Antrag wird bei der 
Pflegekasse des Pflegebedürftigen eingereicht. 
 
Pflegezeit für berufstätige Angehörige  

Berufstätige, die Angehörige pflegen, haben Anspruch auf unbezahlte, aber sozialversicherte 
Freistellung von der Arbeit für maximal sechs Monate. Diese Regelung gilt für alle, die in  
Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten arbeiten. Die pflegenden Angehörigen erhalten auf 
Antrag von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen Zuschüsse zu den Beiträgen zur        
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 



  

  

 
Pflegekurse  

Pflegende Angehörige und ehrenamtlich an einer Pflegetätigkeit Interessierte haben         
Anspruch auf kostenfrei durchgeführte Pflegekurse. Diese Kurse können auf Wunsch des 
Pflegebedürftigen online oder in der häuslichen Umgebung stattfinden.  
 
Die Angebote sind in der Regel vielfältig, in unterschiedliche Themen unterteilte Einzelkurse 
und können durch eine Vielzahl von Anbietern in Anspruch genommen werden. Bitte wenden 
Sie sich bei Interesse direkt an uns. Wir benennen Ihnen gerne Kursanbieter, die Ihren indi-
viduellen Bedarf abdecken. 
 
Pflegeberatung / Pflegestützpunkte  

Die Pflegeberatung ist eine Leistung der Pflegekasse. Pflegeberater begleiten und beraten 
Pflegebedürftige sowie deren Angehörige oder auch weitere Personen aus dem Umfeld des 
Pflegebedürftigen über das vorhandene Leistungsangebot. Die Pflegeberatung kann auf 
Wunsch auch kostenfrei zu Hause oder in einer stationären Einrichtung stattfinden.  
 
Die Pflegekasse der SECURVITA Pflegeversicherung bietet die Pflegeberatung bundesweit 
über einen spezialisierten Dienstleister an. Bitte wenden Sie sich direkt an uns, um den 
Dienstleister mit der Pflegeberatung zu beauftragen. Dieser wird sich anschließend mit Ihnen 
in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wohnortnah sind zudem so genannte Pflegestützpunkte eingerichtet. Hier können Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen Auskunft zu den Pflege-Leistungen erhalten und sich beraten 
lassen. Hilfs- und Begleitangebote verschiedener Leistungserbringer können hier vermittelt 
und koordiniert werden. Bisher verfügen noch nicht alle Kommunen über Pflegestützpunkte. 
Jedoch ist der bundesweit geförderte Ausbau dieser Beratungsstellen in ständiger Entwick-
lung. 
 
Entlastung und Verhinderung der Pflegeperson 

Ist eine Pflegeperson aufgrund Urlaub oder Krankheit verhindert oder benötigt sie Entlastung 
im Alltag, besteht die Möglichkeit folgender Leistungen der Pflegekasse: 

 Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI 

 Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI 

 Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI 
 
Gerne stellen wir Ihnen jederzeit auf Anfrage eine Übersicht zum aktuellen Budget zur Ver-
fügung.   
 
Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zu den genannten Leistungen: 
  
Kurzzeitpflege 

Ist die ständige Pflegeperson aufgrund Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen  
verhindert und die häusliche Pflege kann anderweitig nicht sichergestellt werden, kann die 
Pflege in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung sichergestellt werden. Die SECURVITA Pflege-
kasse übernimmt die nachgewiesenen Kosten in einer Kurzzeitpflegeinrichtung für die 
Höchstdauer von acht Wochen, bis zu einem Betrag von maximal 1.774 Euro im Kalender-
jahr. 
 
Berücksichtigt werden Aufwendungen, die durch Pflege und soziale Betreuung anfallen.  



  

  

Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie gegebenenfalls anfallende Investitionskosten kön-
nen über den Entlastungsbetrag abgerechnet werden, sofern genügend Budget vorhanden 
ist. 
 
Während der Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege besteht der Anspruch auf Weiterzahlung 
des Pflegegeldes in Höhe von 50 Prozent für bis zu acht Wochen. Der im Kalenderjahr be-
stehende, noch nicht verbrauchte Leistungsbetrag für Verhinderungspflege, kann auch für 
Leistungen der Kurzzeitpflege eingesetzt werden. Dadurch kann sich der Leistungsbetrag für 
Kurzzeitpflege maximal auf 3.386 Euro erhöhen.  
 
Verhinderungspflege 

Ist die ständige Pflegeperson aufgrund Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen tage- 
oder stundenweise verhindert, kann eine selbst beschaffte Privatperson oder ein anerkannter 
Pflegedienst die häusliche Pflege ersetzen.  
 
Die Pflegekasse übernimmt ab dem Pflegegrad 2 die nachgewiesenen Kosten einer notwen-
digen Verhinderungspflege für die Höchstdauer von sechs Wochen im Kalenderjahr bis zu 
einem Höchstbetrag von maximal 1.612 Euro. Außerdem kann der noch nicht verbrauchte 
Leistungsbetrag für Kurzzeitpflege (maximal bis zu 806 Euro) zusätzlich für die Verhinde-
rungspflege genutzt werden. 
 
Übernehmen Verwandte oder Verschwägerte bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad oder 
Personen, die mit dem Pflegebedürftigen in einer häuslichen Gemeinschaft leben die Ver-
hinderungspflege, werden die Aufwendungen bis zur Höhe des 1,5-fachen Pflegegeldes als 
Tagessatz erstattet.  
 
Darüberhinausgehende Aufwendungen der Ersatzpflegekraft wie Fahrkosten und Verdienst-
ausfall, werden bis zum maximalen Betrag pro Kalenderjahr angerechnet. Während der In-
anspruchnahme von tageweiser Verhinderungspflege besteht Anspruch auf Weiterzahlung 
des Pflegegeldes in Höhe von 50 Prozent für bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr.  
 
Für pflegebedürftige Personen mit einem Pflegegrad 4 oder 5, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, gilt ab dem 01.01.2024 ergänzend folgendes: 
 

 Die Vorpflegezeit von sechs Monaten entfällt.  

 Die Verhinderungspflege verlängert sich von sechs auf bis zu acht Wochen.  

 Für Ersatzpflegepersonen, die bis zum 2. Grad verwandt sind, z.B. Eltern, Großel-
tern, Ehegatten sowie Personen die mit dem pflegebedürftigen in häuslicher Gemein-
schaft leben, erhöht sich der Erstattungsbetrag auf den zweifachen Satz des Pflege-
geldbetrages. 

 Die Kurzzeitpflege kann in voller Höhe auf die Verhinderungspflege übertragen      
werden. 

  
 
Entlastungsbetrag 

Ab dem Pflegegrad 1 haben Versicherte einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe 
von maximal 125 Euro pro Monat. Dieser Betrag ist zweckgebunden für qualitätsgesicherte 
Betreuungsleistungen einzusetzen. Er dient der Erstattung von Aufwendungen, die Ihnen im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von folgenden Leistungen entstehen: 

1. der Tages- oder Nachtpflege 
2. der Kurzzeitpflege 



  

  

 

3. Leistungen durch ambulante Pflegedienste im Sinne des § 36 SGB XI, jedoch nicht 
für Leistungen im Bereich der Selbstversorgung (Pflegegeld). Normalerweise besteht 
im Pflegegrad 1 kein Anspruch auf Pflegegeldleistungen. Jedoch kann der Entlas-
tungsbetrag auch für Pflegesachleistungen verwendet werden 

4. Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag 
nach § 45a SGB XI 

 

Kontakt: 

SECURVITA Pflegekasse    
Postfach 10 58 29     
20039 Hamburg 
 
24-Stunden-Service-Hotline: 
0800 1414300 (bundesweit gebührenfrei) 
Aus dem Ausland: +49 40 3347-7 
Fax: +49 40 3347-9000    
E-Mail: mail@securvita-bkk.de   
www.securvita.de 


